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Hochgenuss im Südschwarzwald
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Sitzung des Gemeinderates 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet 
statt am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 19:30 Uhr in 
der Eichberghalle, Tagungsraum.

Tagesordnung: 
  
1. Bekanntgaben 
2. Fragemöglichkeit für Bürger 
3.  Anschaffung eines neuen Hilfeleistungs-Löschgrup-

penfahrzeuges 10 (HLF 10) 
 - Auftragsvergabe -   
4. Einführung Dokumentenmanagementsystem 
 - Auftragsvergabe -   
5. Annahme von Spenden 
6.  Bauantrag für Flst.-Nr. 442, Gartenstraße 17, Gemar-

kung Unterglottertal – Anbau einer Außentreppe und 
Einbau eines Zwerchgiebels 

7. Wünsche und Anträge 

 
 
 
Sind Ihre Ausweisdokumente noch gültig? 
Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit Ihres Personalausweises oder 
Reisepasses und beantragen Sie rechtzeitig Ihre Ausweisdoku-
mente. 
Bei einer Neuausstellung sollten Sie mit einer Bearbeitungszeit 
von mindestens 3 Wochen rechnen. Für die Ausstellung von vor-
läufigen Ausweispapieren entstehen Ihnen zusätzliche Kosten.  
Anträge können nur persönlich gestellt werden. Zur Beantragung 
der neuen Dokumente muss ein biometrisches Lichtbild sowie 
der bisherige Ausweis/Pass vorgelegt werden. In besonders drin-
genden Fällen ist die Beantragung eines Expresspasses oder die 
Beantragung eines vorläufigen Personalausweises möglich. 
Zur Ausstellung von Kinderreisepässen benötigen wir den bis-
herigen Kinderreisepass oder die Geburtsurkunde, ein biometri-
sches Passbild und eine Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten (Vordruck im Rathaus, Zi. 3 erhältlich).  
Für Kinder ab dem vollendeten 10. Lebensjahr ist die Unterschrift 
des Kindes erforderlich. 

Die Gebühren für die Ausstellung der Dokumente sind bei An-
tragstellung bar zu entrichten. 
Gebühren: 
Personalausweis (ab 24 Jahre): 28,80 Euro 
Personalausweis (unter 24 Jahre): 22,80 Euro 
Vorläufiger Personalausweis: 10,00 Euro 
Reisepass (über 24 Jahre): 60,00 Euro 
Reisepass (unter 24 Jahre): 37,50 Euro 
Expresspass (über 24 Jahre): 92,00 Euro 
Expresspass (unter 24 Jahre): 69,50 Euro  
Kinderreisepass: 13,00 Euro 
  
Informationen zu den Einreisebestimmungen sind bei den Bot-
schaften des jeweiligen Urlaubslandes, im Reisebüro oder auf der 
Homepage des Auswärtigen Amtes (www.auswaertiges-amt.de) 
erhältlich. 
Die Anträge können beim Bürgermeisteramt, Zi. 3, Frau Reichen-
bach, Tel. 07684-9102-23, gestellt werden.  
 
 
Winzer-Info-Abend als „anerkannten Fortbil-
dung“ für den fortlaufenden Sachkundeaus-
weis am Mittwoch, 12.02.2020, um 19:30 Uhr 
im Winzersaal 
Egon Zuberer vom Landwirtschaftsamt Freiburg/Breisach refe-
riert über die Erkenntnisse aus dem Vorjahr sowie Themen, die 
für 2020 anstehen.  
Dieser Info-Abend gilt als „anerkannte Fortbildung“ für den Sach-
kundenachweis – nicht nur für Winzer, sondern für alle Landwirte.  
Bitte unbedingt die Sachkundenachweiskarte an diesem Abend 
mitbringen. 
Rückfragen an die Roter Bur Glottertäler Winzer, Winzerstr. 2, 
79286 Glottertal 
Tel. 07684/91091 

Eichberghalle geschlossen 
Halle in Fasnachtswoche für Vereinssport nicht nutzbar 
Aufgrund der Fasnachtsveranstaltungen und anschließen-

den Reinigungsarbeiten kann die Eichberghalle 
ab Mittwoch, 19.02. 

bis einschließlich Donnerstag, 27.02.2020 
von den Sportvereinen  nicht genutzt werden. 

  
Wir bitten um Beachtung. 
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Gemeinde Glottertal
Bürgermeisteramt - Gemeindeverwaltung
Telefon  07684 9102-0
Fax  07684 9102-33
Öffnungszeiten::
Mo. - Fr.  08.00 bis 12.00 Uhr
Di.  15.00 bis 18.00 Uhr

Bauhof, Wasser/Abwasser Tel. 01 72 7649 782
Tourist-Information  Tel. 9104-0
Schurhammerschule  Tel. 9102-40/-41
Borromä-Bücherei Tel. 9102-48
Öffnungszeiten:  Mo. + Fr.16.00 - 18.00 Uhr
 Mi. von 18.00 - 20.00 Uhr,

Müll / Abfallwirtschaft
Abfalltermine (siehe Abfallkalender) im Rathaus erhältlich
Abfallberatung:  Tel. 01802 254648
Gemeindeverwaltung:  Tel. 9102-32 u. -14
Kompostpatin Frau Dr. Breitenfeldt: Tel. 07667 6346
Glas-Container Standorte:
In den Engematten / bei Sportplätzen
Kleider-Container Standorte:
unterer Schulhof / Parkplatz Kirchplatz, Severin

Grünschnitt - Öffnungszeiten -
Sammelstelle Rankmatten Gundelfingen
Mi., 16.00 - 18.00 Uhr, Fr., 15.00 - 17.00 Uhr
Sa., 11.00 - 14.00 Uhr

Forstrevier Glottertal
Gemarkung Unterglottertal, Föhrental,
Ohrensbach, Gemeindewald  Tel. 0162 2550732
Gemarkung Oberglottertal  Tel. 07660 941838

Notrufe - Bereitschaften
Allgemeiner Notfalldienst:  116117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  0 1 80 607 6111
Augenärztlicher Notfalldienst:  01 80 60753 1 1
Zahnärztlicher Notdienst:  0180 3222 555 70

DRK-Krankentransport, Tel. 0761/19222 
Feuerwehr und Rettungsdienst, Notruf Tel. 112
Polizei Notruf Tel. 110
Polizei Gundelfingen Tel. 0761 503659-0
Feuerwehr Tel. 1611

Strom Bei Störungen in der Stromversorgung
Tel. 0800 3629477 rund um die Uhr oder Online unter 
www.netze-bw.de/stoerungen

Gas Badenova Entstörungsdienst Hotline: 08002 767767

Pflege- und Sozialdienste
Kirchliche Sozialstation, Elz/Glotter e.V. 07666 7311
79211 Denzlingen, Eisenbahnstrasse 14

Pflege zu Hause  07666 90098-10
Nachbarschaftshilfe  07666 9123456
Betreuungsgruppe  07666 9123456
für Senioren (mit Pflegestufe)
Tagespflege, 08.00 - 16.30 Uhr  07666 8846299 

DRK Pflegedienst
Informationen bei Margareta Disch,
Persönliche Beratung nach tel. Vereinbarung
Kirchstr. 1, Tel. 908103, Handy 0160 90723074

Förderverein für sozial-caritative Dienste
St. Elisabeth e.V. Glottertal
Kontakt: Frau Julie Lickert, Tel. 1758

GenerationenGemeinschaftGlottertal 
www.ggglottertal.de 
Kontakt: Dr. W. Bröker, Winterbachstr. 5    Telefon 90 93 58 
Bürgerbüro: Rathausweg 16 (Feuerwehrhaus), 
Sprechzeiten dienstags 10 - 11 Uhr, freitags 17 - 18 Uhr 
und nach Vereinbarung    Telefon 90 81 571 

Hospizgruppe Denzlingen und Umgebung e. V.
www.hospizgruppe-denzlingen.de Tel. 07666 - 3876
Koordinator: Thomas Villringer

Sozial- und Familienservice des Maschinenrings
Hauptstraße 33, 79312 Emmendingen, Tel. 07641 920880

Integrationsmanagerin  Tel. 07684 9089700 
Caritas - Flüchtlinge  Mobil: 0159 04370817

Impressum: Herausgeber Gemeindeverwaltung Glottertal • verantwortlich für den amtlichen Inhalt: Bürgermeister Herbstritt o.V.i.A.,
Tel. 07684 91020 • Fax 07684 910233 • E-Mail: rathaus@glottertal.de • Internet: www.glottertal.de
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG., Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Schulen

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule Gundelfingen  
An alle Eltern der Klasse 4: Einladung zum Informationsabend am Montag, 17.02.2020, 18.00 – 20.00 Uhr, Aula/Rondell der Albert-
Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Kandelstraße 47, Gundelfingen. 
Ihr Kind ist ebenfalls herzlich willkommen. 

Die Schulleitung 
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Kinderkleidermarkt 
Am Samstag,  den  21. März  2020 von 13.00 - 16.00 Uhr findet 
wieder unser sehr beliebter Kinderkleidermarkt in  der Eichberg-
halle statt.  
Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.  
Die “kleinen Gäste” erwartet eine  Mal- und Bastelecke.  
Über Ihr Kommen freut sich  der Elternbeirat des katholischen  
Kindergartens “Zum Schutzengel” Glottertal. 
Tischreservierung bitte per E-Mail an 
kleidermarktglottertal@gmx.de 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
Denzlingen - Glottertal - Heuweiler  
Hauptstr. 120, 79211 Denzlingen
Tel.: 07666/91301-0 
 
In Denzlingen 
Sa., 08.02.  
15.30 Uhr Mini-Maxi-KeK Gottesdienst 
So., 09.02. 
10.30 Uhr Spätgottesdienst 
 
In Glottertal  
So., 09.02.  
9.00 Uhr Frühgottesdienst 
 
 
Römisch-katholische Kirchengemeinde  
An der Glotter - Pfarrei St. Blasius 
Kontaktstelle Glottertal 
Kirchplatz 1, 79286 Glottertal, 
Tel. 07684 230; E-Mail: info@an-der-glotter.de 
Öffnungszeiten: 
Montag 10:00 – 12:00 Uhr 
Geschäftsführendes Büro 
Berliner Straße 18, 79211 Denzlingen; 
Tel. 07666 91133-0; 
info@an-der-glotter.de; www.an-der-glotter.de 
Öffnungszeiten: 
Montag  10:00 – 13:00 Uhr 
Dienstag  10:00 – 13:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch  10:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag  10:00 – 13:00 Uhr und 16:00 – 19:00 Uhr 
Freitag  10:00 – 13:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr 

Gottesdienste: 

Donnerstag 06.02.  
Glottertal 6:45 Uhr Frühes Morgengebet 
Freitag 07.02.  
Glottertal 18:30 Uhr  Gebet um geistliche Berufe und Frie-

den in der Welt 
 19:00 Uhr  Eucharistiefeier mit anschl. Aussetzung 

(Mini Gr. 4)  
  - Kollekte Miteinander Teilen -  
Samstag 08.02.  
Glottertal 16:00 Uhr Blasiussegen für Kinder und Familien 

Sonntag 09.02.  
Denzlingen 
St. Josef 8:45 Uhr Eucharistiefeier für die Kirchengemeinde 
Glottertal 10:30 Uhr Eucharistiefeier zum Patrozinium (C,D)  
   mitgestaltet vom Kirchenchor. Kirch-

gang der Vereine; die Mädchen tragen 
ihre Kränze, Erteilung des Blasiussegens 

Montag 10.02.  
Glottertal 8:30 Uhr Morgengebet (Laudes) 
Dienstag 11.02.  
Glottertal 7:30 Uhr Schülergottesdienst 
Mittwoch 12.02.  
Glottertal 18:45 Uhr  Geistlicher Impuls in der Reha-Klinik 

Glotterbad 
  
Feier des Patroziniums St. Blasius 
Wir laden herzlich ein, das Patrozinium mitzufeiern! Am Sams-
tag, 8. Februar, ist um 16:00 Uhr Blasiussegen für Kinder und 
Familien. Im Festgottesdienst am Sonntag, 9. Februar, um 10:30 
Uhr, singt der Kirchenchor die Messe brève für Chor, Orgel und 
Bläser von Léo Delibes. Am Nachmittag laden die Ministranten 
ins Café Patrozinium ein: Ab 14:00 Uhr können Sie bei Live-Kla-
viermusik Kaffee und Kuchen genießen. 

  
Seniorenwerk Glottertal 
lädt ein zum Fröhlichen Nachmittag 
Am  Schmutzigen Dunstig, den 20. Februar 
um 14:30 Uhr im Severin. 
Mit musikalischer Unterhaltung und 
Besuche der närrischen Vereine. 
Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt. 
Wir freuen uns auf viele Besucher.  
 
 
KFD – Besinnungstag am 13.02.2020 
Zeit: 14.30 – ca. 17.00 Uhr 
Ort: Glottertal, Saal „Im Severin“
Leitung: Gemeindereferentin Stephanie Gairing
Thema: „Schätze im Leben“ 
Wir werden zunächst eine Geschichte von einem einmaligen 
Schatz hören. Impulsfragen lassen uns darüber nachdenken, wer 
oder was Schätze in unserem Leben sind. Des Weiteren wird uns 
das biblisch Wort aus Jesaja 43 „Weil du mir teuer und wertvoll 
bist ...“ zugesagt. Anschließend gibt es die Gelegenheit, bei Kaf-
fee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung: Rita Strecker, Tel. 07684 908446
Wir laden alle Interessierten ein und würden uns über eine rege 
Teilnahme freuen!
Die Vorstandschaft der Katholischen Frauengemeinschaft Glot-
tertal
 
 

Freiwillige Feuerwehr Glottertal 
Termine 
07.02. Freitag, 18.00 Uhr   Jugend Ausbildung 
09.02. Sonntag, 10.30 Uhr Patrozinium (Kirchgang) 
11.02 Dienstag, 20.00 Uhr  AT Probe 
14.02 Freitag, 20.00 Uhr Zug 1 Ausbildung 
15.02 Samstag Jugendsprecher  Jugendsprecher-

sitzung in Stegen 
15.02 Samstag  Führung (Gesamt) Kommandantenseminar 
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„Hemdglunki-Obend für Jung und Alt“ mit den 
Glottertäler Platte-Wiebli 
Am Schmutzige Dunschdig 20.02.20, laden die Glottertäler Plat-
te-Wiebli zum „Hemdglunki-Obend“ für „Jung und Alt“, in die 
Festhalle ein.
Wir möchten Euch nach dem Hemdglunker-Umzug herzlich Will-
kommen heißen und freuen uns über Euer Kommen!
Freut Euch über die eine oder andere Überraschung egal ob für 
Jung oder Alt! Wir bieten Euch Coole Drinks, Bier vom Fass und 
etwas für den kleinen oder großen Hunger.
Für Musik, Stimmung und gute Laune sorgt „DJ MARTIN 
MINGRES“!
Wir verweisen noch für die Veranstaltung auf das Jugendschutz-
gesetz. 
Eure Glottertäler Platte-Wiebli 
 
 
Nackenkissen nähen 
mit dem „Fadenmaidli“ am Mittwoch, den 12. Februar um 
19.30 Uhr im Versammlungsraum der Feuerwehr. 
Mit Unterstützung von Brigitte Strecker nähen wir ein Nacken-
kissen. Wer eigene Stoffreste verwenden möchte, sollte Stoffab-
schnitte in der Größe von 45 x 30 cm mitbringen und bitte nach 
Möglichkeit auch die eigene Nähmaschine mit Nähzeug. Aber es 
kann an diesem Abend auch Stoff und Füllung des Kissens für 
10,- Euro erworben werden. 
Anmeldung erforderlich bei Magdalena Hoch, Tel. 788, da nur be-
grenzte Teilnehmerzahl. Veranstalter Landfrauen Glottertal 
 
 
TTC Glottertal 
Termine:  
1. Mannschaft (Kreisklasse C3): 
Samstag, 08.02.20 
15.30 Uhr TTC Suggental IV - TTC Glottertal I  
 
 
Wanderfreunde St. Peter- Glottertal 
Wanderungen 
22./23.02.   Petit-Landau (Elsass) 
22./23.02.  Kintzheim (Elsass) 
Weitere Informationen unter: www.wf-stpeter-glottertal.de 
 
 

Rehaklinik Glotterbad 
Eintrittspreise Schwimmbad: 
Montag & Freitag: 16:30 Uhr - 21:30 Uhr 
Erwachsene: 3,00 € 
Kind:  2,50 € 
 
Eintrittspreise Sauna: 
Montag & Freitag 16.30 – 21.30 Uhr, gemischte Sauna 
Erwachsene: 9,50 € 
  
Hinweis: 
In den Schulferien ist das Schwimmbad für die Öffentlichkeit 
geschlossen.  
Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten in den 
Schulferien, diese werden per Aushang in der Klinik bekannt 
gegeben.  

badenova AG & Co. KG 
Service Information
LED oder Halogen? 
Halogenlampen waren lange Zeit das favorisierte Leuchtmittel 
als Ersatz für die alte Glühbirne. Der entscheidende Vorteil von 
Halogen Leuchtmitteln war der gesteigerte Wirkungsgrad. Eine 
Halogenlampe verbraucht rund 20 Prozent weniger Energie als 
eine Glühlampe mit gleicher Helligkeit und die Lebensdauer ist 
etwa doppelt so lang. 
LED Lampen sind mit rund 85 Prozent geringeren Verbrauch 
gegenüber Halogen nochmals deutlich sparsamer und bei der 
Haltbarkeit haben sie mit 15.000 - 50.000 Stunden einen kla-
ren Vorteil. Ein positiver Nebeneffekt des geringen Energiever-
brauchs werden die LED Lampen nur handwarm und eine Ver-
brennungsgefahr wie bei den Halogenlampen besteht nicht. Die 
LED Lampen sind im Vergleich stoßfest und unempfindlich ge-
gen Vibrationen und lassen und sind dimmbar. Bei Halogenlam-
pen muss diese Eigenschaft explizit in der Produktbeschreibung 
aufgeführt sein. 
Vorsicht ist jedoch bei der verwendeten Spannung geboten, 
denn es gibt Hoch- und Niedervolt Halogenlampen. Der LED 
Leuchtmittersatz muss die gleiche Spannung wie die ersetzende 
Halogenlampe geeignet sein. Bei Hochvoltlampen (230 Volt) ist 
der in der Regel unproblematisch. Viele ältere Lampenmodelle 
funktionieren nur korrekt mit Glüh- oder Halogenlampen. LED 
ungeeignete Lampen flackern oder bleiben ganz dunkel. Dann 
hilft nur ein Tausch gegen einen geeigneten LED Dimmer. 
Niedervolt Halogen Lampen werden mit einer Spannung von 
12 V betrieben. Einige Trafos brauchen eine Mindestlast, welche 
durch die sparsamen LED Lampen nicht erreicht wird. Die ange-
schlossenen Lampen flackern oder bleiben ebenfalls ganz aus. 
Dann hilft nur der Tausch des Trafos gegen eine für LED Lampen 
geeignete Variante. Die Helligkeit wird bei LED Lampen nicht in 
Watt, sondern in Lumen angegeben. Halogenlampen erzeugen 
ein sehr warmes gemütliches Licht. LED Lampen hingegen gibt 
es mit sämtlichen Farbtemperaturen (Lichtfarben) für die unter-
schiedlichsten Einsatzorte. Um ein möglichst gleiches Licht mit 
LED Leuchtmitteln zu erhalten, sollten diese eine Farbtemperatur 
von 2700 Kelvin haben. 
Weitere Tipps und Informationen erhält man bei badenova oder 
bei den Verbraucherzentralen.  
 
 
Frist läuft ab: Im Jahr 2010 ausgestellte  
Energieausweise werden ungültig  
Bei Mieterwechsel in Gebäuden ist gültiger Energieausweis 
erforderlich 
Ein Bedarfsausweis sagt mehr über energetischen Zustand 
des Hauses aus als Verbrauchsausweis und legt energetische 
Schwachstellen offen.
 
In diesem Jahr werden Energieausweise für Wohngebäude 
mit dem Ausstellungsdatum 2010 ungültig. Hauseigentü-
mer sollten daher prüfen, ob sie 2020 einen neuen Ausweis 
für ihr Gebäude ausstellen lassen müssen. Darauf weist das 
vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte 
Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Werden Häuser 
neu vermietet, verkauft oder verpachtet, benötigen sie ei-
nen Energieausweis. Dieser ist zehn Jahre gültig. Den neuen 
Miet- und Kaufinteressenten muss der Ausweis bereits bei 
der Besichtigung vorgelegt werden. Wer sein Gebäude selbst 
bewohnt, braucht keinen Ausweis. Gebäudeenergieberater 
und andere Fachleute können den Energieausweis, von dem 
es zwei Arten gibt, ausstellen. Die Experten von Zukunft Alt-
bau empfehlen für kleine Wohnhäuser den Bedarfsausweis: 
Nur er weist auf energetische Schwachstellen und nötige 
Sanierungsmaßnahmen hin. Außerdem warnen sie vor Bil-
ligangeboten im Internet. Die Fehlerhäufigkeit bei ihnen ist 
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hoch. Daher sollten Hauseigentümer von diesen Angeboten 
absehen, zumal sie für die Fehler rechtlich verantwortlich 
sind.
 
Neutrale Informationen zur energetischen Sanierung gibt es kos-
tenfrei am Beratungstelefon von Zukunft Altbau 08000 12 33 33 
oder unter www.zukunftaltbau.de.
 
Der Energieausweis zeigt auf einer Skala von grün bis rot, wie gut 
der Energiestandard eines Gebäudes ist. Gesetzliche Grundlage 
ist die Energieeinsparverordnung, kurz EnEV. Bei Veräußerung 
oder Vermietung eines Neubaus oder eines energetisch moder-
nisierten Gebäudes ist der Energieausweis seit 1. Oktober 2007 
Pflicht. Hauseigentümer haben in der Regel die Wahl zwischen 
dem Energieausweis auf der Grundlage des tatsächlichen Ener-
gieverbrauchs und dem berechneten Energiebedarf: Beim Letz-
teren zeigt der Ausweis den berechneten Energiebedarf des 
Gebäudes anhand des baulichen Zustandes und der Heiztech-
nik. Der Verbrauchsausweis dagegen wird auf Basis des durch-
schnittlichen Heizenergieverbrauchs der vergangenen drei Jahre 
gebildet.
 
Bedarfsausweis besser geeignet als Verbrauchsausweis
 
Für Käufer und Mieter von Ein- oder Zweifamilienhäusern lohnt 
sich der Bedarfsausweis: „Er macht den energetischen Zustand 
des Gebäudes transparent und weist so auf Kostenfallen hin“, 
sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Der Verbrauchsausweis 
dagegen zeigt, wie stark die Vornutzer die Heizung aufgedreht 
haben. Das Verbrauchsprofil ist für die nachfolgenden Bewohner 
jedoch nicht immer aussagekräftig.“ Bei Mehrfamilienhäusern 
mit zahlreichen Wohnungen ist das anders. Ein Durchschnitt 
mehrerer Verbräuche sagt mehr aus, daher werden hier eher Ver-
brauchsausweise eingesetzt.
 
Auf dem Bedarfsausweis stehen deutlich mehr Informationen. Er 
legt das energetische Niveau offen, den bauphysikalisch berech-
neten Energiebedarf in Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr. Zeigt die Effizienzampel auf dem Ausweis grün, können die 
Eigentümer bei einer Veräußerung besser für ihr Effizienzhaus 
werben. Gebäude mit einem Label im grünen Bereich verursa-
chen 15 bis 20 Euro weniger Energiekosten pro Quadratmeter 
und Jahr als schlecht gedämmte Gebäude, hat die Verbraucher-
zentrale NRW ausgerechnet. Bei einer Wohnung mit 90 Quadrat-
metern Wohnfläche sind das immerhin rund 1.500 Euro im Jahr. 
Für Kauf- oder Mietinteressenten ist das deutlich attraktiver als 
Energieschleudern, die hohe Betriebskosten verursachen. Sind 
viele energetischen Schwachstellen vorhanden und leuchtet die 
Farbe Rot auf dem Label, sollte ein entsprechender Bedarfsaus-
weises der Einstieg in eine Gebäudeenergieberatung sein.
 
Die Kosten des Bedarfsausweises sind für die Hauseigentü-
mer höher, da eine Analyse des Gebäudes vor Ort durch einen 
Fachmann nötig ist. In der Regel fällt ein mittlerer dreistelliger 
Betrag an. Die Alternative Verbrauchsausweise ist deutlich billi-
ger, aber auch weniger aussagekräftig. Sie werden inzwischen 

bei unter hundert Euro gehandelt. „Im Netz gibt es sogar be-
reits Verbrauchsausweise für 25 Euro oder weniger“, kritisiert 
Tina Schwenk von der Energieberatung der Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg. Die Anbieter fragen Verbrauch und 
persönliche Daten online ab und senden den Ausweis mit den 
ungeprüften Angaben dann per E-Mail zu. Die Fehlerhäufigkeit 
ist bei solchen Ausweisen daher hoch. Das kann auch zu einem 
juristischen Problem werden, da die Käufer für die Fehler recht-
lich verantwortlich sind und nicht der Aussteller. „Auf solche Billi-
gangebote im Internet sollten Eigentümer daher verzichten“, so 
Schwenk.
 
Energieausweis: Meist herrscht Wahlfreiheit
 
Nur für wenige Fälle ist ein bestimmter Ausweis vorgeschrieben. 
Ansonsten herrscht Wahlfreiheit. Eigentümer von Wohngebäu-
den mit mehr als vier Wohneinheiten können zwischen beiden 
Ausweisarten wählen. Das gilt auch für Häuser mit bis zu vier 
Wohnungen, deren Bauantrag nach November 1977 eingereicht 
wurde (siehe Tabelle). Nur Gebäude unter fünf Wohneinheiten 
und einem Baujahr vor November 1977 dürfen ausschließlich mit 
einem Bedarfsausweis beworben werden. Erfüllt das Gebäude 
durch spätere Sanierungen das Anforderungsniveau der Wärme-
schutzverordnung von 1977, kann jedoch auch ein Verbrauchs-
ausweis beantragt werden. Für denkmalgeschützte Gebäude ist 
kein Energieausweis erforderlich. Ausstellungsberechtigte sind 
laut EnEV unter anderem Architekten und Ingenieure mit Hoch-
schulstudium sowie Handwerker mit spezieller Zusatzqualifika-
tion. Gebäudeenergieberater können ebenfalls Energieausweise 
ausstellen. Sie benötigen dafür beispielsweise den Eintrag in die 
dena-Expertenliste.
 
Hauseigentümer haben die Pflicht, Interessenten den Energie-
ausweis ohne jegliche Aufforderung vorzulegen und das von 
Anfang an. „Die Herausgabe muss sofort bei der ersten Besich-
tigung erfolgen und nicht erst bei der Verkaufsverhandlung“, 
erklärt Schwenk. Auch in den viel gelesenen Immobilienanzei-
gen ist ein Teil der Kenndaten aus dem Energieausweis Pflicht. 
Dazu zählt das Baujahr des Hauses, mit welchen Energieträgern 
geheizt wird, die Angabe des Endenergiebedarfs oder Endener-
gieverbrauchs und die Art des Energieausweises.
 
Die Veröffentlichungspflicht gilt übrigens für alle Inserate in 
Zeitungen oder kostenpflichtigen Internetseiten. Verstöße wer-
den mit einem Bußgeld bis zu 15.000 Euro geahndet. Verfügt 
der Eigentümer über einen nach dem 1. Mai 2014 ausgestellten 
Energieausweis, entfallen die Angaben zum Energiebedarf oder 
-verbrauch und die zum Energieträger. Die seitdem genutzten Ef-
fizienzklassen A+ bis H ersetzen diese Daten im Inserat.
 
Informationen und Tipps für Vermieter:
 
www.swrfernsehen.de/landesschau-bw/Landesschau-Baden-
Wuerttemberg-vom-26,av-o1177159-100.html (Minute 13 bis 17)
www.swrfernsehen.de/marktcheck/Die-wichtigsten-Tipps-fuer-
Vermieter,vermieten-100.html

Ende des redaktionellen Teils



Kulturkreis Ringsheim e.V.  

„USA - der imposante Westen“
Der Kulturkreis Ringsheim führt vom 30.05.2020 bis 11.06.2020 eine Studienreise
in den Westen der USA durch. Der Westen der USA mit Kalifornien (Albert 
Hammond: „It Never Rains In Southern California“) oder Nevada mit dem Death
Valley, den großartigen Nationalparks mit einzigartigen Landschaften, gehört zu
den Höhepunkten einer Amerikareise. San Francisco oder Las Vegas muss man 
erlebt haben! Entdecken Sie mit uns den imposanten Westen der USA.  

Informationen und Reiseprospekte sind bei Esther Dixa, Tel. 07822-896761,
Mobil 0171-6943567, E-Mail Esther@Dixa.de erhältlich. 

Weitere Studienreisen führen nach Russland und nach Israel. 

Eigentum gesucht!
Glottertälerin würde sehr gerne mit Familie/Mann und Baby wieder zu-
rück ins Glottertal ziehen. ... denn Heimat ist, wo das Herz zu Hause ist !
Wir freuen uns über jedes Angebot! Telefon 0160 - 99 1147 59

Rüstige Neurentner 
möchten zurück in die Heimat und suchen eine 

3-Zimmer-Wohnung langfristig zu mieten. 
Wenn möglich EG oder 1. OG mit Balkon, 
Landkreis Freiburg oder Emmendingen.

Tel. 01514 5016072 (WhatsApp) 

Junge, solvente und ruhige Familie sucht 

Wohnraum (auch renovierungsbed.) 
mit Garten und Werkstatt/Garage/o. Ä. zum Kaufen oder Mieten 

(bis 1.000,- € warm). Mobil: 0151 - 17 84 88 28

Handwerker sucht Atelier/Werkstatt (ab 30 m²) 
mit Wohnraum (ca. 60 m²). Kauf oder Miete
(bis 1100,- € warm). Mobil: 0151 25541215

Danksagung  

Die Erinnerung ist das Fenster, 
durch das wir dich sehen können, 
wann immer wir wollen...  
Die Zeit vergeht schnell, doch
es ist nie zu spät, sich zu bedanken...

Paul Fehrenbach
Wir möchten heute nochmal ein ganz herzliches 

„Vergelt’s Gott” sagen: 

• Dem Pflegedienst des DRK und seinen Nachbarn für die 
liebevolle Unterstützung und Begleitung im Alltag 

• Dem Bestattungsunternehmen Karlfred Disch 
• Pfarrer Schneider für die sehr persönliche Gestaltung des 
Trauergottesdienstes 

• Anita Herbstritt und dem Frauenchor für die musikalische 
Umrahmung

• Johannes Haberstroh für das bewegende Lied 
auf der Steirischen 

• Und natürlich allen, die ihn im Leben und auf seinem
letzten Weg begleitet haben und die ihre Anteilnahme auf 
so vielfältige und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten. 

Familie Heinrich Fehrenbach 





Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 


